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Beteiligung des  Ja 
 

Nein  

RPA  x 

Beteiligungen 
 

KFP  x 
 BFP  x 

 
Kurztitel 
 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für die Jahresabschlussprüfung des Geschäftsjahres 2009 der 
WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Der zweite Absatz des Stadtratsbeschlusses-Nr. 1971-66(IV)08 wird aufgehoben. 
 
2. Die Gesellschaftervertreter in der Gesellschafterversammlung der WOHNEN UND PFLEGEN 

MAGDEBURG gemeinnützige GmbH werden angewiesen: 
 
 
- den zweiten Absatz des Gesellschafterbeschlusses WuP 001-01/2008 vom 28.04.2008 aufzuhe-

ben, 
 
- die WIBERA Wirtschaftsprüfungs AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum  Abschlussprüfer 

für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen. 
 
   
Die Jahresabschlussprüfung 2010 ist neu auszuschreiben. 
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Pflichtaufgaben freiwillige Aufgaben Maßnahmenbeginn/
Jahr 

finanzielle 
Auswirkungen 

     JA   NEIN X 
 
 
Gesamtkosten/Gesamtein- jährliche Finanzierung Objektbezogene Jahr der 
nahmen der Maßnahmen Folgekosten/ Eigenanteil Einnahmen Kassenwirk- 
(Beschaffungs-/ Folgelasten (i.d.R. = (Zuschüsse/ samkeit 
Herstellungskosten) ab Jahr   Kreditbedarf) Fördermittel,  
   Beiträge)  
 keine       
     
     
Euro   Euro   Euro   Euro     

 
 

Haushalt Verpflichtungs- Finanzplan / Invest. 
 ermächtigung Programm 
    

veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    veranschlagt:   Bedarf:    
Mehreinn.:    Mehreinn.     Mehreinn.:    

   
Jahr                                  Euro 

 
Jahr                                     Euro 

davon Verwaltungs- davon Vermögens-          
haushalt im Jahr haushalt im Jahr          
     mit   Euro      mit  Euro          
    
Haushaltsstellen Haushaltsstellen   
      
    
 Prioritäten-Nr.:     

 
 
federführend  
II/01 

Sachbearbeiter 
 

Unterschrift  
Herr Koch 

 
verantwortlicher 
Beigeordneter 

 
Unterschrift 

 
Herr Zimmermann 

 
 
 
 
Termin für die Beschlusskontrolle 31.12.2009 
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Begründung: 
 
Der Aufsichtsrat der WOHNEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH empfiehlt in 
seiner Sitzung am 02.06.2009 der Gesellschafterversammlung, die WIBERA Wirtschaftsberatung 
AG, Niederlassung Magdeburg, mit der Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 der WOH-
NEN UND PFLEGEN MAGDEBURG gemeinnützige GmbH zu beauftragen. 
 
Die WIBERA Wirtschaftsberatung AG hat bereits die letzten sechs Jahresabschlüsse des Eigenbe-
triebes „Städtische Seniorenwohnanlage und Pflegeheime Magdeburg“ und die ersten beiden Ge-
schäftsjahre (2007 und 2008) der GmbH geprüft. Trotzdem spricht sich der Aufsichtsrat für die 
nochmalige Bestellung der WIBERA für die Jahre 2009 und 2010 aus. Der Beschluss wird mit der 
besonderen Sanierungssituation und den dazu erforderlichen speziellen Kenntnissen der WIBERA 
über die Einzelheiten der aktuellen Wirtschaftsführung der Gesellschaft begründet. 
 
Der Aufsichtsratsbeschluss vom 02.06.2009 widerspricht dem Stadtratsbeschluss vom 05.06.2008 
(Anlage 2) und dem Gesellschafterbeschluss vom 28.04.2009 (Anlage 3), in denen festgelegt wur-
de, dass die Jahresabschlussprüfung 2009 neu auszuschreiben ist (siehe Anlage 2). 
 
Um eine Prüfung mit überschaubarem Prüfungsaufwand zu gewährleisten (für einen neuen Ab-
schlussprüfer wäre es ein großer Aufwand, sich in alle Vorgänge einzuarbeiten), schließt  sich das 
Dezernat Finanzen und Vermögen der Empfehlung des Aufsichtsrates für den Abschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr 2009 an, schlägt aber vor, die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 der Gesell-
schaft neu auszuschreiben. 
 
 
 
 
Anlage:  1 - Beschluss des Aufsichtsrates vom  02.06.2009 
 2 - Stadtratsbeschluss vom 05.06.2008 
 3 - Gesellschafterbeschluss vom 28.04.2008 
 
 
 
 
 
 




